
  

  

 
 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 21.07.2021 öffentlich 
Entscheidung 
 

Hauptausschuss 22.09.2021 
17.11.2021 

öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 29.09.2021 
24.11.2021 

öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Antrag der Fraktion der Freien Demokraten (FDP) zur Prüfung der 

Zulassung von Bürohunden 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung soll Informationen einzuholen in welchem Rahmen die Zulassung von sog. 
Bürohunden ermöglicht werden kann. Aufgrund dieser Informationen wird die Verwaltung 
beauftragt geeignete Regelungen zur Zulassung von Bürohunden zu formulieren. 
 
 
 
gez. Yana Mark 
Fraktionsvorsitzende 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2021/02826 
Datum:   25.06.2021 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Mark, Yana 
Plandatum:     
   



   

 
Begründung:  
 
Die Einführung von Bürohunden wirkt sich insgesamt sehr positiv auf den Arbeitsplatz aus. 
 
Die Reduzierung von Stress, erhöhte Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie ein deutlich 
verbessertes Betriebsklima ohne finanzielle Mehrbelastung sind nur einige davon. 
 
Die Erhöhung der sozialen Kompetenz, Verminderung von Depressionen, höheres 
Glücksgefühl und Reduzierung des Burnoutrisikos durch den Ausstoß des Hormons 
Qxytocin bei Haltern und Hund wurde von Doktor Linda Handlin, von der Swedish University 
of Agricultural Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, 
wissenschaftlich begründet. (Bundesverband Bürohund 2021) 



   

 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.07.2021 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 21.07.2021 
Antrag der Fraktion der Freien Demokraten (FDP) zur Prüfung der Zulassung von 
Bürohunden 
Vorlagen-Nummer:  VII/2021/02826 
TOP: 10.11 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Oberbürgermeister verweist den Antrag in den Hauptausschuss. 
 
 
Begründung: 
 
Der Antrag beinhaltet einen rechtswidrigen Eingriff in die Rechte des Oberbürgermeisters. 
Der  
Gemäß § 66 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) ist der Hauptverwaltungsbeamte für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den 
ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich und regelt ihre innere Organisation. 
Er erledigt in eigener Verantwortung die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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